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Öffentliche Bekanntmachung 
 
AUFSTELLUNG VON BAULEITPLÄNEN 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200, Meerbusch-Lank-Latum, "Gewerbegebiet In der Loh" 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. §§ 1 (8) und 13 BauGB 
 
Der Rat der Stadt hat in der Sitzung am 24. November 2020 folgenden Beschluss gefasst:  
 
Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 2 (1) in Verbindung mit § 1 (8) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), für ein Gebiet, das durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
200, Meerbusch-Lank-Latum, “Gewerbegebiet in der Loh“ begrenzt ist,  
 
maßgebend ist der in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200 dargestellte Geltungsbereich, der 
Bestandteil dieses Beschlusses ist,  
 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200, Meerbusch-Lank-Latum, “Gewerbegebiet in der Loh“ 
aufzustellen, die folgendes Planungsziel zur Grundlage haben soll: 
 
Vermeidung zusätzlicher Verkehrsbelastungen auf der “Uerdinger Straße“/ Ortsdurchfahrt Lank-Latum, unter 
anderem durch Ausschluss von Tankstellen. 
 
Der Rat beschließt, die Bebauungsplanänderung Nr. 200 im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
ohne Umweltprüfung aufzustellen. 
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Meerbusch, den 30. November 2020 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
 

Michael Assenmacher 

Technischer Beigeordneter 

 

 

Die irrtümlich unter diesem Titel (AUFSTELLUNG VON BAULEITPLÄNEN 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 200, Meerbusch-Lank-Latum, "Gewerbegebiet In der Loh" 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. §§ 1 (8) und 13 BauGB) veröffentliche Bekanntmachung 
vom 16. Oktober 2020 (Amtsblatt Nr. 28/2020) ist gegenstandslos und wird durch die obenstehende ersetzt. 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
Bebauungsplan Nr. 313, Meerbusch-Lank-Latum, "Uerdinger Straße / Claudiusstraße / Schulstraße"gem. § 2 
Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften hat am 20. August 2020 durch Beschluss, die Verwaltung 
beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Form einer zweiwöchigen Auslegung der 
Planunterlagen durchzuführen. 
 
Das vorrangige Planungsziel ist die Aufnahme, Sicherung und Weiterentwicklung der kleinteiligen 
Bestandsstrukturen. Durch den Bebauungsplan sollen die überdimensionierten Baufelder des derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplans aufgelöst sowie der rückwärtige Bereich der Claudiusstraße 
strukturverträglich nachverdichtet werden. Die denkmalgeschützte Villa Jansen soll angemessen städtebaulich 
integriert und gesichert werden.  
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Die Durchführung der öffentlichen Auslegung erfolgt aufgrund der COVID 19-Pandemie nach §§ 3 und 4 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID 
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG).  
 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt als Veröffentlichung im Internet 
gem. § 3 Abs. 1 PlanSiG und § 27 a Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwvfG 
NRW). Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 313, Meerbusch-Lank-Latum, "Uerdinger Straße / 
Claudiusstraße / Schulstraße einschließlich des Erläuterungsberichts wird  
 

in der Zeit vom 07. Dezember 2020 bis zum 18. Dezember 2020  
 
 
im Internet auf der Homepage der Stadt Meerbusch unter http://www.o-sp.de/meerbusch/beteiligung 
bereitgestellt. 
 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während der Dienstzeiten unter Einhaltung der aufgrund der Coronavirus-
Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregelungen sowie Erfassung der Kontaktdaten im Technischen 
Dezernat (Anbau am Parkplatz auf der Gebäuderückseite, Raum 079) an der Wittenberger Straße 21 in Lank-
Latum Einsicht in die ausliegenden Planunterlagen zu nehmen. Hierzu ist eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Nummer 02159 916149 erforderlich. Sollten Sie zur besonders zu schützenden 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gemäß den Festlegungen 
des Robert-Koch-Instituts gehören oder unter häuslicher Quarantäne stehen und über keinen Internetzugang 
verfügen, können Sie sich für eine individuelle Unterstützung zur Einsichtnahme ebenfalls an die o.g. 
Telefonnummer wenden. 
 
 
Erklärungen zur Niederschrift sind nach § 4 (1) PlanSiG ausgeschlossen. Erklärungen zur Niederschrift sind 
nach § 4 (1) PlanSiG ausgeschlossen. 

Meerbusch, den 01. Dezember 2020 

In Vertretung 
 
gez. 
 
Michael Assenmacher 
Technischer Beigeordneter 

http://www.o-sp.de/meerbusch/beteiligung
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Die Stadt Meerbusch macht für die Amprion GmbH gemäß § 44 Abs. 2 EnWG die folgenden Inhalte 
bekannt. 
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Meerbusch, den 30. November 2020 
 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Christian Bommers 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

28.10.2020 Sfi.210.501010190737.Rau Firma xb Vertriebs GmbH & 
Co. KG 

Insterburger Str. 18-22 
40670 Meerbusch 

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstr. 1, Zimmer 111 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 

Datum 
des Schreibens 

Aktenzeichen 
Empfänger des 

Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

26.10.2020 501000433267 Aqua Form GmbH  
Weserstraße 18-20, 47506 Neunkirchen-

Vluyn    

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 14 
 



Seite 10 
Amtsblatt der Stadt Meerbusch vom 04. Dezember 2020 

 

eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  9.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 13.30 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am Donnerstag, dem 17. Dezember 2020, findet die 02. Sitzung des Rates statt, zu der die Bevölkerung 
recht herzlich eingeladen ist. 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Forstenberghalle 
Wittenberger Straße 21 
40668 Meerbusch 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 02. Sitzung des Rates (11. Wahlperiode) 
 
Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 

 1   
 
 

Verpflichtung eines Ratsmitgliedes 
 

 2   
 
 

Einwohnerfragestunde 
 

 3    
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl der Vertretung der 
Stadt Meerbusch vom 13. September 2020 
 

 4    
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters der 
Stadt Meerbusch am 27. September 2020 

 5    
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des Integrationsrates 
der Stadt Meerbusch vom 13. September 2020 
 

 6    Wahl von Ratsmitgliedern in den Integrationsrat 

 7    
Jugend- Kulturprojekt "Meerbusch-Welle an der A57" 
 

 8    
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Meerbusch zum 
31.12.2018 
 

 9   
 
 

Einbringung Jahresabschluss 2019 
 

 10    
Coronabedingte Finanzschäden - Haushalt 2020 
 

 11   
 
 

Einbringung der Haushaltssatzung 2021 
 

 12    
1. Änderung der Gestaltungssatzung Nr. 28 zum Bebauungsplan 
Nr. 235 Meerbusch-Strümp, Alt-Schürkesfeld 
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 13    
2. Änderung der Gestaltungssatzung Nr. 26 zum Bebauungsplan 
Nr. 234 Meerbusch-Strümp, Neu-Schürkesfeld 
 

 14    

Quartierskonzept Meerbusch-Büderich "RheinEck", Beschluss als 
integriertes, informelles städtebauliches Entwicklungskonzept 
gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) 
  

 15    

Bebauungsplan Nr. 301, Meerbusch-Lank-Latum, "Fronhofstraße 
/ Gonellastraße" 
- Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
 

 16    

1. Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 66 für den Bereich 
des Bebauungsplanes Nr. 301, Meerbusch-Lank-Latum, 
"Fronhofstraße / Gonellastraße" 
- Aufhebung der Veränderungssperre 
 

 17    

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18, Meerbusch-Lank-
Latum, "Gonellastraße 25-31 / Am Ismerhof" zur Errichtung von 
drei Mehrfamilienhäusern 
- Einleitungsbeschluss 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

 18    
Areal Böhler II - Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs und 
weiteres Vorgehen, Meerbusch-Büderich 
 

 19    
Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage am 
Windmühlenweg in Ossum-Bösinghoven 
 

 20    
XXXV. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgungsgebühren 
 

 21    
XII. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Meerbusch vom 01.12.2008 
 

 22    
XLII. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
 

 23    

VIII. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung vom 
21.12.2012;  
Hier: Änderung der Gebührentarife 
 

 24    
XIV. Änderung der Hauptsatzung 
 

 25    
XI. Änderung der Zuständigkeitsordnung 
 

 26   
 
 

Anträge 
 

 27   
 
 

Anfragen 
 

 28   
 
 

Bericht der Verwaltung/Beschlusskontrolle 
 

 29   
 
 

Termin der nächsten Sitzung 
 

 30   
 
 

Verschiedenes 
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Nichtöffentlicher Teil 
 
    

 31    
Verleihung einer Ehrennadel 
 

 32   
 
 

Bericht der Verwaltung/Beschlusskontrolle 
 

 33   
 
 

Verschiedenes 
 

 
Bitte beachten Sie die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dieser muss auch am Platz 
getragen und darf nur vorübergehend für einen Wortbeitrag abgenommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Christian Bommers 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber:  

Der Bürgermeister  Büro des Bürgermeisters und Justiziariat 

Dorfstraße 20  40667 Meerbusch / Zimmer 024 

Tel.: (0 21 32) 916 326 / Fax: (0 21 32) 916 39 326 

E-Mail: franziska.held@meerbusch.de 
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